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B

G e f? z qeb n n q.
Bericht der Commiff-on zn Reyiston der Con-

ftètntloir Dem Senat vorgelebt am
2. Merz.

H e l v e u s (h e S t a a t S v e r f a s s t n g.
^ Zweiter A b s ch n i t t.
Eintheilung des helvetischen Gebiets.

27. Helvetien ist in Landschaften (Departements),
Bezirke (Distrikte), Gemeinden (Communen) und Ab-
theiiungen der grossem Gemeinden eingetheilt. Die
Gemeinden und die Abcheilungen der grössern Gemeinden
sollen jede aus nicht weniger als 200 Bürgern bestehen.

28. Diese Eintheilungen sind einzig bestimmt, die
Verrichtungen der Wahlenden, der Richter und der
Verwaltungen zu erleichtern; sie können keine an-dere
Granzscheidungen bilden.

29. Die Anzahl der Landschaften ist... (Hier
werden e ne neue Eintheilung der gegenwartigen Kam
tone Helveticns — und neue Namen der Landschaften
porausgesezt.)

Zc>. Die Anzahl und die Gränzen d r Landschaften
können nur mittelst der für die Abänderung der Com
ßitution vorgeschriebenen Formen, abgeändert werden.

zi. Das Gesez bestimmt die Zahl und die Gränzen
der Bezirke und Gemeinden.

Dritter Abschnitt.
Politischer Stand der Bürger.

32. Jeder der in Helvetien gcdoren und wohnhaft
ist, wann er das Alter von 20. Jahren znrükgclcgt,
s inen Namen in das Register der helvetischen Bürger
eingeschrieben, und den Burgereid abgelegt hat, ist
helvetischer Bürger.

ZZ. Durch den Bürgereid, gelobt der Bürger, sei-
nem Vaterlands zu dienen, und der Sache der Frei-
heit und Gleichheit als ein guter und getreuer Bür„er,
nur alier Pünktlichkeit und allem Eifer so er vermag,
und mit einem gerechten Hasse gegen Ar.stokratie und
Anarchie, anzuhangen.

34. Der Fremde wird helvetischer Bürger, wann
er das Alter von 20. Iahren zuriikgelegt, 10. Jahre °

799.

in der Schweiz gewohnt, sich allda nüzlich und durch
seine Sitten und Aufführung der Aufnahme nicht un-
würdig gemacht hat. Er muß alsdann den Bürgereil)
ablegen und sich in das Register der Bürger einschreiben.

ZZ. Das gesczgebende Ccrps kann jedoch durch
einen geschlichen Beschluß, dem aber in jedem Rath
zwei b'sondere durch einen monatlchcn Zwischenraum
von einander entfernte Berathungen vorgehen sollen,
einem Fremden der die Bedingnisse des vorhergehen-
den Artikels nicht erfüllt hätte, das helvetische Bür-
gerrecht ertheilen, wann er sich um die Sache der
Freiheit und um die Menschheit wohl verdient ge-
macht hat.

Z6. Die helvetischen Bürger haben einzig das Recht,
in den Urversammlungen zu stimmen, sie können allem
zu den durch die Constitution festg sezten öffentliche«
Aemtern berufen werden, und sie als geborne Verthei-
diger des Vaterlandes, dürfen allein in die Register
der Nationalmiliz eingeschrieben werden.

Z7> Der Verlust des Bürgerrechtes erfolgt:
1) Durch die Annahme eines Vürg.rrechts in ftems

dem Lande.
2) Durch den Eintritt in irgend eine fremde Corpo«

ration, welche sogenannten Gcburtsadek oder Ge-
Hsrsam-Geiüöde an- auswärtige Obere fodert.

3) Durch eine mehr sls zchenjahrige Abwesenheit,
ohne die Erlaubniß dazu erhalten zu haben.

38- Die einsweilige Einstellung des Bürgerrechtes
erfolgt :

1) Durch den Znstand einer ausgesprochnen Anklage
bis zum Urtheil.

2) Durch die Verurtheilung zu entehrenden Strafen
bis die entehrende Strafe durch einen öffentlichen
Akt aufgehoben worden.

3) Durch ein crfolgtes Urtheil im Contuwazfall, bis
das Urchcil wieder aufgehoben ist.

4) Durch Anlegung eines gerichtlichen Verbots oder
Zugabe eines Vogtes.

Z) Durch den Zustand des Falliten.
3y. Vom achten Jahre der helvetischen Republik an

gerechnet, müssen alle die zur Leistung des Bürgcreids
und zur Einschreibung in das Register der Bürger zu-
gelassen werden wollen, schreiben und lesen können.

Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

v
von Escher und ußeri

Mitgliedern der gesezzebenden Räthe der helvetischen Republik.

attd I N R I.XXXZX. Lnzern, den 7» März
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auch irgend eilk Handwerk oder landwirchschaftlichc
Arbeit verstehen.

Vierter Abschnitt.
Ur, und Wahlversammlungen.

40. Die Urversammlung jeder Gemeinde besichtaus
den Bürgeren welche seit einem Jahr in derselben
wohnen.

4?. Jede Gemeinde bildet eine eigne Urversammlung.
42. Gemeinden welche in Sektionen getheilt sind,

bilden in jeder Sektion eine Urversammlung.
43. Die Mvcrsammlungen trete» zusammen zur

Ernennung :
1) Der Wahlmánner.

^

2) Der Friedensrichter.
3) Der Municipalbcamten.
4) ZurAnnahme oder Verwerfung der Eonstitutionsab,

änocnmgc«, die ilmen nach den durch die Constituiion
selbst vorgeschriebenen Formen, vorgelegt werden.
44. DieWählmanner werden jahrlich von denUrver,

sammluugcn je auf hundert Bürger einer, gewählt.
45. Es versammeln sich die Wahlmànner jeder

Landichaft zur Wahl der Mitglieder:
1) Der gesezgcbenden Rathe.
2) Des obersten Gerichts.
z) Der Verwaltungskammer und ihrer S'-wpleanten.
4) Des Landschaftsgerichts, ihrer Suppléante» und

des öffentlichen Anklägers.
5) Der Distrikrsgerichte.

46. Jede andere Verrichtung welche die Ur, und
Wahlversammlungen sich anmassen würden, ist ihrer
Natur nach nichtig.

47. Die Ur r und Wahlversammlungen versammeln
sich zu ihren jährlichen Verrichtungen, in der ersten
Hälfte des Herbstmonats. Das Gescz bestimmt ihre
Dauer, und die Weise, wie sie ihre Geschäfte vow
«chmen.

Fünfter A bschnit t.

Gesczgcbende Gewalt.
48. Die gesczgcbende Gewalt wird durch zwei

verschiedene von einander unabhängige Rathe ausge,-
übt. Diese beiden Räthe sind: der grosse Rath, wel-
cher aus y6 Mitgliedern; und der Rebisionsrath,
Welcher aus 48 Mitgliedern b.steht.

49. Das Gescz bestimmt alkjährlich die Vcrthei-
lung dieser Zahl auf die Landschaften, nach dem Ler
hältniß ihr.r Bevölkerung.

Zo. Der Revisionsralb genehmigt oder verwirft
die Beschlüsse des grossen Raths.

zi. Um in einen der beiden Räthe gewählt zu
werden, muß man eine von den ur, oder Wahivcr-
sammlungem j« ernennende Slckle bereits bekleidet
hqbcu.

52. Um in den grossen Rath erwählt zu werden,
must man das Aicer von 25 Jahren errelehr haben.

53. Um in den Revistoasrach gewählt zu werden,
must man verheirachet oder es gewesen seyn, und das
Alter von 30 Jahren erreiche haben.

54. Die beiden gesezgcbenden Räthe werden alle
Jahre zum vicr-eu Theil erneuert, so daß jedes Mit-
glied 4 Jabre lang darin Siz bat

AZ. Die Mitglieder beider Räthe. welche 4Jahre
lang nn Amt gestanden, können nur nach e.mer ZVj,
schciizeit von 2 Jahren wieder gewählt werden

56. Ein Mitglied der gesezgàuden Rathe, weft
ches seine Ernennung angenommen hat, kann seine
Stelle nicht niederlegen, um eine andere Stelle vom
Vollziehilugsrakh oder irgend einem andern Zweig
der vollziehenden Gewalt anzunehmen.

57- Die Sitzungen der beiden Räche sind offen?,
lich; jedoch soll die Anzahl, der Zuhörenden jene der
Mitglieder des Raths nie übersteigen.

58. Jeder Rath kann in geschlcßaen Sitzungen
Berathungen nehmen; der Revistonsraty kann aber
keine Schlüsse, welche geftzliche Kraft haben, in ges
schlost.icr Sitzung annehmen.

59. Die gcsei.gebcnden Rathe genehmigen oder
verweisen, auf den vorhergehenden und nothwendigen
Vorschlag des Vollziehungsrakh-s, alles was Krieg
und Frieden, Traktaten und Allianzen mit fremden
Mächten betn'fr.

60. Die Mlkg'iedcr der gesezgebenden Räche
können nur linker Beobachtung der nachfolgenden Fore
men vor Gericht gezogen werdcm

61. Keine Auaabe gegen ein Müg'ied des einen
oder des andern Raths, kann in Betracht gezogen
werden, wann sie nicht schriftlich aufgesezt, unter,
schrieben und dem grossen Rath zug'sandr ist.

62 Der grosse Rath berathschlagt zuerst, ob die
Angabe soll angenommen werden.

63. Wann die Angabe angenommen ist, so wird
der Beschuldigte vorgeladen, in Zeit von z Tage»
vor dem grossen Rathe zu erscheinen. Erscheint der»
selbe, so wird er im Innern des grosse» Naths
verhört.

64. Der Beschuldigte mag sich gestellt haben oder
nicht, so erklärt der grosse Rath, nach Verlauf der
ihm zur Erscheinung angeftztcn Zcicfrist, ob sein Be,
kragen soll untersucht werden.

65. Wenn der grosse Rath erklärt hat, daß La,
tersuchnng statt habe, so wird der Beschuldigte durch
den Nevisionsraih vorgeladen; es werden ihm zwei
Tage dazu eingeräumt, und wann er erscheint, so
wird er im Innern des Revisionsrathes verhört.

66. Der Beschuldigte "lag üch gestellt haben oder
nicht, so bestätigt oder verwirft der Rcvisionsrath
nach Verlauf jener Tage und nachdem er über die
Sache berathschlagt hat, den Beschluß des grossen
Rach.s.
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S?. Me Berathschlagungen der Räche, die sich

auf die Anklage eines Mitglieds beziehen, werden m
gcschloßner S>tzung vorgenoinmen.

63. Alle Anstlmnumgen über eben diese Gegen-
stände geschehen durch Ausrufung der Namen und durch
geheime Skimmzeddel. Die Annahme der dahin ge-
hörenden Beschlüsse wird durch den Revistvnsralh
in offener Sitzung bekannt gewacht,

69. Die von dcm obern Gerichte gegen ein Mit-
glied eines gesezgebendcn Rachs aasgejprochne An-
klage, hat die Einstellung semer Amisverrichtungeu
zur Folge.

70. Nachdem die Anklage ausgesprochen ist,
nimmt das obere Gericht den Prozeß vor und spricht
das Urtheil in erster und lejter Instanz. Der dri-rr
Theil drr Stimmen, mehr eine, spricht loS; die Be
stimmnng des Orittheüs geschieht durch A-mah.rung;
das Drittheil von zehn ist drei; das Dntthcil von
tilf ist vier u. s. w.

71. Wenn der Angeklagte durch das Urtheil des
obern Gerichts von der Anklage losgesprochen ist, so

tut er wieder in sei» Amt ein.

72. Jeder Rath hat eine besondere Wache. Beide
sollen muer sich und mit der Wache des Vollziehungs
raths von gleicher Starke seyn.

73 Jedem Rath gehört die Polizei im Ort seiner

Sitzungen und in dem von ihm bestimmten Umfang
derselben, zu.

74. Der Vollziehnngsrath kann ohne bestimmte
Erlaubniß der gesezgebcnScn Räthe keine Truppen in
der Gemeinde, in welcher die Gcsezgebung ihren Siz
hat und im Umkreise derselben von 2 Stunden, sich

aufhalten oder durchziehen lassen.

75- In keinem Fall können die gesetgebenden
Räthe, weder einzeln noch vereint, noch durch Be
vollmâchtìgkc, die vollziehende oder die richterlich.
Gemalt ausüben.

76, Die gesezgebeuden Rathe können weder einem
noch mehrern ihrer Mitglieder noch irgend Jeman-
dem, die ihnen durch die Constitution zukommenden
Verrichtungen übertragen.

77. In keinem Fall können beide Räthe zusam-
menlreten, sei) es um gemeinschattsich Beratüfchlagun
gen zu, nehmen oder um Beschlüsse zu fassen.

73. Keiner der beiden Räthe kann in seiner Mitte
fortdauernde Ausschüsse bilden.

Jeder Rath kann zu Untersuchung und V-orberm
thung. besonderer Gegenstande, besondere Ausschüsse
büden und aus feinen Mitgliedern ernennen, weiche
sich blos allein au? den Gegenstand einschränken,
wofür sie er.achter sind, und aus einander treten, so
bald der Rath über den ihnen aufgellaMNM Gegen-
stand abgesprochen hat.

5

Sechster ?lb s ch n i tt.
Vollziehende Gewalt.

79. Die vollziehende Gewalt ist einem sus fünf
Mitgliedern besiehenden Vcstlstehungsrath überkragen.

80. Der Vollziehungsrath wird alle Jahr, drei
Monaie vor der Erneueruug der gesezgebeuden Räthe,
durch den Anstrit und die neue Wahl eines Mitglieds
erneuert.

8 t. Um in den Vollstehnngsrath gewählt werden
zu können, muß man das Alter von vierzig Jahren
erreicht haben, vcrheirathet oder Wiltwrr seyn; man
muß ferner entweder Mitglied eines der geftzgebens

ldeu Rathe oder des obern Gerichts, einer Verwais
stungskammer oder eines Kautousgerichls, Minister
oder Regierungsstatthalter gewesen seyn, oder wirk»
sich seyn.

Die Mitglieder der gelez,lebenden Rathe können
jedoch, bis ihre Amtszeit zu Ende ist, nicht gewählt
werden,

82, Das Gescz bestimmt die Vsrwandtschastsgra-
de, die zwischen den Gliedern des Vollziehungsraches
sowohl, als in den verschiedenen Zweigen der vollste»
henden Gewalt statt finden dürfen,

83 Di- Erwäblungsart der Mitglieder des Volks
ziehungsrachS ist folgende :

Unmittelbar vor der Wahl entscheidet das Zoos,
welchem Rathe der Vorschlag und welchem die endiis
che Wahl zukommt.

Derjenige der den Vorschlag zu machen hat, ber«
fertigt durch geheimes und gbsomtcs Slimmenmehr
eine Liste von fünf Vorgeschlagnen; der andere Rath
wählt ebenfalls durch geheimes und absolutes Slim«
meninehr ans dcm fünffachen Vorschlage, das Miks
glied des Vollste hungsralhs.

84- Di« austretenden Mitglieder des Vollste«
hnngsraths können eher sucht als nach einem Zelts
räum von vier Jahren w eder gcwäh'k werden

85 Wann ein oder mehrere Stellen im Vollstes
hnngöraihe, durch Tod, angenommene Entlassung,
oder Entsetzung durch ein Urtheil des Obergerichfcs,
ledig werden, so sollen die.- gesezzcdeuden Rathe
ungesäumt und innert 24 Stunden zur Wiederbcfts
-ung derselben schreitet!.

86. Eben so sollen die in Folge einer vor dem-
Obergerichte schwebeiwen Anlage geschehenen einss
welligen Einstelkungen (Suspensionen) durch provisoris
sche Wahlen innert 24 Stunden erftst werden.

87, .Der Vollziebungsrath sorgt» den Gesetzen ge«
mäß, für die äussere und innere Sicherheit des
Staats. Er verfügt über die bewaffnete Mächt, ohne-
daß in irgend einem Fall, der Vollstehnngsrath inss
gesammt oder ein Mtglied desselben, weder wahrend'
seiner Amtcverrichtungen noch während der folgeus
den zwei Jahre, den Obnbcfehl derselben nehmen-
könne.



8? Der Lollî'chuûiskann jeden der beiden'Polèzei im Ort semer Sitzungen gehört ihm »«mitte;-
Rathe einladen, einen ^rgensiai'.d tu Betracht »ulbar zu.-
ziehen. I 99. Der Vollziebungörath ist verpßichtet, in dece

8Y. Er kann in den durch das Tefez zu bcstim- „ämiicheu Gemeinde/in weicher die geiezgtbende» Rä-
m.'nocn Fällen, den gcsczgLdenoen Räthen den Nachlaß
oder die Minderung einer Strafe, sogar Belohnun
gen an Mitschuldige eines Verbrechens, die Entde
fung.u machen wurden, vorschlagen.

yo. Er siegelt die Gesetze und lasit sie bekannt
mactun; die Vollziehung derselben sieht unter seiner
Aussieht und er ist für dieselbe verantwortlich.

yi. Er eröffnet und leitet die Unterhandlungen
mit fremden Machten; die Traktaten aber, so er u:r
ke> schreibt oder lMterschre-ben läßt, sind nicht eher
zch'rig. bis sie von den geftzgebenden Räthen in geschloß.,A. t',0 „t von »I vr,c»,-n-p- ^ ' l?„u auch ttie die Mlwlwder
»er S-tzung Ukwsncht und genehmiget worden; der bu.dc» Rache, sind auch fur dit âgiâ
UcvisionSrach macht diese Annahme in öffentlicher ^oaslepl.ngLdl-cr o.,--

S>tz''i>>g bekannr.
' ss. Die Verfügungen der geheimen Artikel werden

ohne die Genehmigung der geftzgebenden Rathe vollzo-
gen; sie dürft'.! aber weder den öjftntiichcu Artikeln noch
der Constitution zuwieder laufen.

sa. Der VollzichungSralh legt im neunten Monat
jedes Jahres, den geftzgebenden Räthen, die Uebersicht
der Bebst fwssc jedes Hauptfaches der Staatsansgaben
für das nächstfolgende Jahr vor. Ohn: diese Uebersicht
kann das Anßagmgesez für das dcvcrsteher.de Jahr
nicht abgefaßt werden.

st. Der Volstiebungsrath giebt alljährlich den

geftzgebenden Rüchen Rechnung über die Verwendung,
der jedem Ausgabenfache angewiesenen Gelder, mit Aus-
nalunc derer, die ihm für geheime Ausgaben bewilligt
worden.

,"5. Diese Rechnungen werden jedes Jahr durch j
den Dvzff bekannt gemacht.

the ihre Sitzungen haben, sich auftuhaicen.
ivo. Keines seiner Mitglieder darf sich ohne Be-

willigung der Geftzgcdung, weiter als 4 Stunden,
oder Hänger als « Tage, vom Sitz der Regierung ent-
fernen; eben ft kann kein Mitglied des Voltziehungs-
raths in den nächsten zwei Jahren nach ftinem endli-
chcn Austritte, ohne jene Bewilligung, den Boden der
Republik verlassen.

roi. Aile Verfügungen, in Bezug, auf das ge-
richt iche Verfahren gegen die Mitglieder der gesezge-
K.'ttvi'« HeRve. stich auch für die Mimiie

«Nö gü tig.
des

Siebenter A b schnit t.

O bcr geri ch t.

s6'. Der

t»?. Das Obergcricht besteht ans vier und zwaru
zig Mitgliedern.

ratz. Das Gesetz bestimmt alljährlich die Verthei-
lung derselbe» auft die Landschaften, nach dem Ver-
hältuiße ihrer Bevölkerung.

>ol. Das Odcrgericht wird alljähr ich zum vierten
Theil erneuert; die auotrelcndcn Mitglieder können nur
nach Vcrßusi von zwei Jahren wieder getväl-lt werden.

nos. Der öffentliche Ankläger beim Obergericht
wird aus einem fünffachen Votfchiaq des Obergcrich-
tes gewählt; der Vollzichungsrath bringt diese» Vor-

-schlag durch gcbciines und absolutes Stimmenmehr
îauf s -urüc; aus diesen drey Vorgeschlagenen wählen

Vollziehungsrath ernennt zu, und entftztjdie geftzgebenden Räthe ten Ankläger; so daß nnmit-
von ihren Stellen die Minister und dips', matifchcn telbar vor dcr Wahl das Loos entscheidet, welches der
Agenten, die Oberbefehlshaber der bewaffneten Macht
und die Negicnmgsstatthaîter.

S7. Es sollen vier Minister seyn ; das Gestz, welches

beiden Räthe durch geheimes und absolutes Stim-
menmel r die Wahl rerz mehmen hat.

Der öffentliche Ankläger bleibt 6 Jahre in» Amt;
ihre Verrichtungen bestimmt, kann ihre Zahl fur einel er ist'nach Versiuß seiner Amtszeit von neuem wählbar,
bestimmte Zeit ans sechs erhöhen. j ^6. Dieses Obergericht ist der Richter der Mir-

ss. Wenn der Vollziehungsrath von einer,Z!à/ îxr geftzgebenden Räthe, auf die oben al,gegebne

gegen d-e äussere und innert Sicherheit des StaatsjWcift. w ^ - »
angesponnenen Verschwörung unterrichtet ist, so »»7. Er spncht m lezter Instanz über Haupt-Cr»-
kann cr Vorsührungs - oder Vcrhaftbcfthle, gegen JNinaljachem

^ n- -

die muthmasilichen Urheber oder Mitschuldigen derselben ^os. Er zcrnwhtc. m Eîv> jachen die Unheîossprn-

ergehen lassen. Er kann ein Verhör nut ihnen aus-jcht niederer Gerichte, bei -cmn eine offenbare Ver-

mbmen; allein cr ist unter der gegen das Verbrechen »letzung des Gefttzes statt findest

willkührlicher Verhaftung bcsiinnnten Strafe, verbun-s ^s. Die sielnemde, m der da» Osergmcht

den, dieselben binnen 2 Tagen vcr den Polizeideamtenz Sitz nngeu Haie, wird dutch d»e gezezzebenden Rathe be-

zu verweisen, un» den Gesetzen gemäß gegen sie zu ver-lstunmt.
^

fak cn. Er hat seine eigne Wache,- die mit der jedes Es hat das.Polizeirecht in dem Ort seiner Sitz»»-
geftzgebenden RarhÄ, von gleicher Stätke »st; diezge».



Achter A b s ch n i t t.
N atio n al - Scha z a m t.

ins. Das. National - Schazamt steht unter der
Wlttutteibarcn Besorgung von drei Cvmmissarien.

l ü. Die Commissauen des Nationaischazamtes
verdeu von den gesczgcbcnden Räthen ausser ihrem Mit-
tei gewählt, und alle zwei Jahre zum Dritiheil er-

nennt, so daß jeder dieser Commissarien 6 Jahre im
Amt bleibt, und nach seinem Austritt nur nach Vcr-
ßuß ron 2 Jachen wieder gewählt werden kann.

t ls. Die Erwähinngöart ist die nämliche, die oben
für die Mitglieder des Vollziehungsraths (§. so.) vorge-
schrieben ist.

res. Die Commisswie» des Nationlschazamtes er-
nennen die Obereinnehmer der Landschaften.

Sie besorgen den Eingang aller National
einkünfte in und die Auszahlung aus dein National-
scyatzamt.

us. Sie können keine Auszahlungen machen,
suss r auf einen Beschluß der Gesczgebung, eine in der-i
seiden Folge ausgestellte Verordnung des Vollstehungs-!
raths, und endlich die Unterzeichnung des Mi-
nisters in dessen Fach die Ausgabe gehört; das Gesetz
bestimmt die Weise der Auszahlung der den gesczgebcndcn
Räthen, und dem Vvllzichungsralh angewiesenen Sum-
men.

rrs. Sie legen den gesezgebenden Räthen jedes
Jahr über alle Emnahmen und Ausgaben, und über
den Zustand des Nationalschatzcs Rechnunq ab. Diese
jährlichen Rechnungen werden "durch den Druck bekannt
gemacht.

ri7. Die Commissarien des Natisnalschatzamte
können allein durch tue gesczgebeiidcn Räthe von 'ihrem
Amt suspendiert oder cntsezt werden; sie stehen unter
der beständigen Aufsicht zweier aus dem Mittel jedes
Rathes gewählter Ausscher des Natwnalschatzes, die
alljährlich erneuert werben, und nur nach einem Jahr
wieder wählbar sind.

ri?, Diese Aufseher des Nassonalschatzes sollen
alle s Monaic, den gesezgebenden Räthen m geschloß-
ncr Sitzung einen Bericht über den Zustand des Natio-
nalschatzcs vorlegen.

Neunter Abschnitt.
Bewaffnete Macht.

tts. Es soll in Fricdenszeiten alljährlich bestimmt
werden / ob ein besoldetes Truprencoros und von wel-
cher Stärke dasselbe soll gehalten werden ; es darf je-
doch dasselbe nicht höher als socm Mann steigen.

420 Es soll in jeder, Landschaft ein Corps von
auserlesenen Militär - oder Ngtioüalgarden seyn, welche
bereit sind, mit bewaffneter Hand, theils die Ruhe im

Innern m erhalte», theils einen standen Angriff zu'
rükzutreiben.

Zehnter Abschnitt.
Landschafts - Obrigkeiten.

121. Die drei ersten Obn'gknten in jeder Landschaft
sind: der Regierungsstakthalttr, die Verwaltungskanu
mer und das Landschaftsgericht.

122. Der Regierungsstatthaller ist der Stellvertre-
ter der Vollsichungsgewalt in jeder Landschaft; er wirb
vom Vollziehungsraths ernennt.

i2Z. Er hat unter sich die Bezirkstatthalter, die vo»
ihm ernennt werden; diese ernennen hinwieder dieAgen-
ten in den Gemeinden und Sektionen der Gemeinden.

124. Der R-giernngsstatkhalccr hat die Aufsicht
über die Verrichtungen aller Gewalten und Beamten;
er crmahnt sie an ihre Pflicht; er Übermacht ihnen die
Gesetze und die Befehle des Vollziehungsraths; er
nimmt ihre Bemerkungen, Vorschläge und Vorstellung
gen an; er ist verbunden sich in die verschiedenen Be-
zirke ftiner Landschaft, zu sorgfältiger Aufsicht derfel-
den, zu begeben; er kann keine Gnade oder Gunst ge-
währen; er nimmt aber die Bittschriften der Bürger a»
und ist gehalten sie ungesäumt den gehörigen Behörde»
zukommen zu lassen; es versteht sich dieses unbeschadet
des Rechtes, das alle Bürger haben, sich unmittelbar
an jede Behörde zu wenden; er schreibt auf dei durch
das Gese; bestimmten Tage die jahrlichen Ur-und Wahl-
Versammlungen aus; er hat den Vorsiz bei den bürger-
lichen Festen ; er hat das Recht den Sitzungen der Ver-
walmngskammer, der Gerichtshöfe und der Mumzipa-
litaten beizuwohnen; er wachet bei ihren Berathschla-
gungen auf die Vollziehung der Gesetze, ohne selbst
Stimme zu haben; er sorgt für die innere Sicherheit;
er hat das Recht der Gefangennehmung; das G-sez
aber bestimmt die Falle und Grade der Anhaltmia; er
verfügt über die bewaffnete Macht, ohne sie selbst an-
führen zu können.

12Z. Das Landschaftsgericht spricht in erster In-
stanz über HtMptcriminalfalle, und in lezter Instanz
über andere Criminalfalle und über die Ei-il- und Po-
lizeysachen.

126. Dieser Gerichtshof besteht aus dreizehn Rich-
tern, die den Vorsitzer aus ihrem Mittel, unöden Ge-
richtsschrciber ausser demselben Wahlen.

127. Die Mitglieder des Landschaftsgerichts wer-
den von dem Wahlcorps ernannt; es treten alle Jahre
zwey, und im sechste» Jahre drei aus; die Austreten-
den können nur nach Verfiuß von zwei Jahren wieder
gewählt werden.

128. Das Wahlcorps ernennt den vffentl'chen An-
kläger bei dem Landschaftsgcricht; seine Amtszeit dauert
sechs Jahre; er ist nach VerfluZ.derselben neuerdings
wählbar,.



7l8

!2y. Die Richter des Landschaftsgerichts bade» füv
Krankheit und Abwesenheit, eine gleiche Zahl von, Wahl-
corps gewählter Suppleamen, die auf gleiche Weise wie
die Richter erneuert werden.

izo. Die Verwaltungskammer ist mit der Verwal-
tung der Finanzen/ der Staatsdomänen, der Polizei)-
Erziehnngs - und Armenansialten nach Anleitung der

Gesetze beauftragt.
rzi. Sie besteht ans fünf Mitgliedern, die das

Wahlcorps erwählt, und von denen alle Jahr eines er-

neuerr wird ; die austretcnden Mitglieder können nur
nach zwei Iahren wieder erwählt werden. Die Verwal-
limgskammer erwählt aus ihrem Mittel einen Vorstzer
und ihre Schreiber ausser demselben.

iZ2. Die Mitglieder der Verwaltimgskammer ha-
ben für Krankheit und Abwesenheit eiue'gleiche Zahl vom
Wahlcorps gewählter Suppleamen, die eben so wie die

Mitglieder erneuert werden.
rzg. In dem Hauptort jedes Bezirks ist ein unte-

res Gericht für diejenigen Criminalfalle, worüber das
Lanbschaflsgericht nicht in erster Instanz spricht, und

fur Civil - und Poiizey - Rechtshandel; es besteht aus
neun Mitgliedern, die aus ihren'. Mittel sich einen Vor-
sitzcr und einen Schreiber aupcr demselben Wahlen.

iZ4> Die Mitglieder des Distrikts werden vom
Wahlkorps gewählt, und alle Jahre zum Drittheil er-

ueuert; die austretenden Mitglieder können nach Vcr-
fiuß von einem Jahr wieder gewählt werden.

IZ5- In jeder Gemeinde ist eine Munizipalität,
welcher die Sorge für die Polizei) des Orts obliegt.

136. Die Mnnizipalbeamten werden von den Ur-
Versammlungen erwählt; das Gesetz bestimmt ihre An-
zahl und Amtszeit.

137. Es sollen Friedensrichter seyn, die von den

Urvcrsammlungen gewählt werden. Das Gcsez be-

stimmt die ihnen zukommenden Verrichtungen.
138. In Criminalfallcn kann über keinen Bürger

ein Urtheil gefüllt werden, bis durch ein Geschworen-
geeicht die Anklage ist angenommen worden.

Nawdcm die Anklage angenommen ist, spricht ein

zweites Geschworengericht über die Thatsache oder die

Wahrheit des angeklagten Verbrechens.
Dor Richter macht hierauf die Anwendung des

Gesetzes.
Ein durch ein Gelchwornengericht ledigGesproche-

«er, kann für die gleiche Sache nicht zum zweitenmal
angeklagt werden.

13Y. Es soll in jeder Landschaft ein Hcmdelsge-
richt seyn, das in Handelsgeschäften richtet; seine Ur-
theile sind der Cassation des Obergcrichts unterworfen.

Eilfter A b f ch „ i t t.
Abänderung der Constitution.

540. Der RevisionsrmH har allein des Vorschlags-
rech: zu Abändemugen und Zusätzen der Constitution.

14t. Wenn ein Mitgkied von bitt' andern Mitgste-
dern unkcrstüzt, eine Abänderung vorschlägt, so muß
solche in Berathung genommen werden.

142. Ehe der Vorschlag in Berathung genommen
wird, soll er gedrukt, den Mitgliedern des Revisions-
raths ausgetheilt, und auf dein Canzlcitjsch wahrend
zwei Monaten niedergelegt bleiben.

143. Wird der Vorschlag durch Stimmenmehrheit
vom Revisionsrath angenommen, so wird derselbe so-
gleich dem grossen Rath mitgetheilt

144. Der grosse Rath tritt auf diese erste Mitthei-
lung hin, noch in keine Berathung ein.

145. Nach Verstuß von zwei Iahren von der er-
sten Ueberscudung an den grossen Rath an gerechnet,
uiinmt der Reoisionsrakh die vorgeschlagne Abänderung
neuerdings in Berathung.

146. Wird die Abänderung verworfen so kann
sie nur muer Wiederholung der eben angegebenen For-
men, neuerdings vorgelegt werden.

147. Wird sie hingegen durch Stimmenmehrheit
vom Rcvisionsrath zum zweitenmal angenommen, so

ist sie dadurch zu einem der Bestätigung des grossen
Raths unlerwoifenen Beschlusse, geworden.

148. Ist derselbe vom grossen Rathe bestätigt und
angenommen worden, so wird er den Urversammlungen
bei ihrem nächsten Zusammentritt, zur Annahme vor-
gelegt, die mit Ja oder Nein über Annahme oder
Verwerfung abstimmen.

149. Die Zahl der Stimmen für und wider in
jeder Uroersammlung, wird gezählt, und die Mehrheit
der zusammengerechneten Stimmen aller Urversamm-
lungen, entscheidet über den Beschluss

tzo. Der grosse Rath wird in öffentlicher Sitzung
die Eröffnung und Aufzählung der Stimmen der Uri
Versammlungen vornehmen.

15t. Der auf diese Weise angenommne Beschluß
einer Constitutionsänderung, wird dadurch zum cousti-
rationellen Artikel; er wird durch den Revisionsrath
sobald derselbe ihn vom grossen Rath empfangen hat,
öffentlich proclamirt und der Urkunde der Constitution
im Nationalarchive beigefügt.

l Z2. Wird hingegen der Vorschlag durch die Mehrheit
der Stimmen der Urversammlungen verworfen, so kann
er nicht anders als unter neuer Beobachtung der in
diesem ssss Abschnitt vorgeschricbnen Formen und Zeit-
ftist n wieder vorgelegt werden.

Grosser Rath, 5. Hornung.
(Forlsezung.)

ir. Diese Weggelder sollen bei jedem Schlagbaum
nach dem- diesem Gese; beig-ft-gten Tarif, erhoben
werden.

Von dem Weggeld sollen befreit seyn ä alle



GcsvSî nê welche zum kandbau »der zur EiuerndkunZ
einen C chlag au n pasime?' müssen um von dem Hause
oder dcn Scheunen des Eigeuthümers auf einen Theil
seines Eures zu fahre».

13. Die Brückengelder sollen bei jeder betráchtli-
chen, von dem Sraaic unterhaltenen Brücke erhoben
werden.

14. Unter der B'ncnnung einer beträchtlichen Brm
ke ist verstanden, jede steinerne Brücke oder hölzerne
mit einem Dache, die über 50 Schuhe laug und an
den Landstraßen gelegen ist.

15 Diese Vruckeugelocr sollen mit dcn Unterhal-
tungskrstren der Brücke im Verhältniß stehen.

15. Sie können niemals hoher als das Weggcld,
und niemals unter die Hälfte desselben gesetzt werden.

Dritter H a u pttheil.
17. Alle benannten Zölle und Brückengelder sole

len Regieweise zu Handen der Nation bezogen werden
18. Der Ertrag derselben soll in Gegenwart des

Bezahlenden in einen verschlossenen Stock gelegt werden.
ich Dieser Stock soll allc drei Monate ge'.eert und

das darinn liegende Geld in die Kamonskasse gelegt
werden.

20. Die vollziehende Gewalt wird die dabei zu be-
obachwnden Formal-raren bestimme».

21. Das Vollziehungsdlrekwrium wird »»verweilt
die Polizeyreglememe sowohl über die Unkerhaltung der
Brücken und Straßen, als über die Bestimmung und
Erwahrung der Ladungen der Gücerftchrleute abfassen.

Vierter Haupttheil.
Bestimmung der Strafen.

22. Jeder Durchpasiirende soll berechtigt seyn,
den Zollcinnehmcr zu verleiden, wenn derselbe dcn Er-
trag der Gebühr nicht vor seinen Augen in den Stok
legen würde.

23. Jeder dem Weg - oder Brückengeld unterwor-
fene Reisende, der sich weig«rn würde dasselbe z» be-
zahlen, soll für das erstemal für die doppelte Gebühr
des Tarifs und eine Geldbuße von 4 Franken gestraft
werden.

24. Das zweitemal soll die Strafe verdoppelt und
das drtttemal kann ihm von dem RiÄeer eine korpcr-
liche Strafe auferlegt werde».

Fünfter Haupttheil.
25. Die Zollcinnehmcr sollen von den Verwal-

tungskamincrn ernannt werden und unter ihrer Ober-
aussteht stehen.

26. Das Gehalt der Zolleinnehmer soll auf ein
gewisses vom Hundert des Betrags der Einnahme fest-
gcsezt werben; die Zahl wie viel vom Huudert kann
aber nicht anders als nach einer während 6 Monaten

über den ganzen Belauf angestellten Probe ausdrüklich
bestimmt werden.

Das Gutachten der Commission über die Both-
schast der Gemeinde Uttigen ist an der Tagesordnung—
Dein zufoige soll dieser Gemeinde das von der Aaare
angesiywemte Land, die Aue genannt, als Eigenthum
überlassen werden.

Koch will dieser Gemeinde das Eigenthumsrecht
unter den g,eichen Bcdingmßen zagcstehn, wie das

Nutzungsrecht, nämlich i die nöthige Zu - und Abfahrt
und'den bcnöthigten Grund und Boden sich vordehal-
ten, auf den Fall hin, wenn die Republik in dieser
Gegend einige neue Werke an derssAare anlegen, oder

Abänderungen in ihrem Bette treffen wollte. Dieier
Aulrag wird angenommen.

Weber erstattet im Namen einer Commission
einen Rapport über die Amprachcn einiger Gemeinden
und Familien im Distrikt Lokarao auf Zölle, Fischer-
rechte, w. Er si ll für 6 Tage niedergelegt werden.

Es wird eine Bothsihcur des Direktoriums verlesen,

w durch es die gesczgcbendcn Räche einladet, ringe-
säumt zu bestimmen; ob die in den Registern einer
Akademie eingeschriebnen Studierenden im allgemeine»,
vom Kriegsdienste ausgenommen scnn sollen; ob eine

Klasse von Studierenden ausschließlich, oder ob keine

von demselben ausgenommen werden könne.

Auf Kochs Antrag wird diese Bolhschaft an die
Muitärcommissien gewiesen, mit dem Auftrage, in »

Tagen ihren Beucht darüber einzugeben.
Kühn legt im Namen der hierzu ernannten Com-

mission ein Gutachten über das Criminalgerichtswcsi»
in deutscher Sprache vor.

Die Versammlung beschließt dasselbe ins franzosi-
sehe und italiänische übersehen, und im deutschen und
jranzösischen drucken zu lassen.

Der vom Senat vcrworme Beschluß über dcn
Wemvcrkauf und die Wirthsrcchte wird an die betrcf«
sende Commission zurülgewiescn.

Das Direktorium zeigt durch eine Botschaft an,
daß die cisalpinische Republik, um die Bande noch en-
ger zu kuüvfc», welche aus der Nachbarfcha't und aus
der zwischen beiden Staaten herrschenden Einheit der
Grundsätze entstanden sind, den B. Visconti als bc-

vollmächtigkcn Minister zu ihm gesendet habe, welcher
sich schon bei dem Präsidenten des Dircktern'Ms ange-
meidet habe, und dessen Vorstellung in wenigen Tage»
vor sich gehen werde.

Der grosse Rath hört die Ablesung dieser Vsthschaft
mit lautem Beifall an, uird beschließt, daß sie dem
Senat mitgetheilt werde.

Durch eine andere Bothschaft begehrt das Direk-
tvrinm, daß dem B. Sigg, a!t G.rickMvogt zu Ru-
dolfingen und Einzichcr der Zehnten und Bodemmsen,
für das Kloster St. Catharinenthal, das Hans, welches



tx M Emzicher dieses Klosters ^bewohnte, nebst feinen
Z'.gehörden, um die gemachte «Schätzung von 2666 Gl.
ohne weitere Steigerung überlasse» werde, da er einer
derjenigen sey, welche durch Abschaffung der Fenda-
rechte ihre Stelle, und zugleich einen beträchtlichen Theil
ihres Erwerbs verlohre» haben.

.Gapani begehrt die Tagesordnung, weil es jezî
gar nicht um Entschädigungen solcher Art zu thun sen,
Mehrere Mitglieder unterstülM ihn, und dieser Antrag
wird angenommen.

Großer Iath, 8. Hornung.
Präsident Ca r mintr an.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal verle-
sen und ;n Berathung genommen :

Bürger Repräsentanten:
Die Commission welche den iseen Dezember 1798

über die Bittschriften der Br. Jakob Fuchs von Mals
tcxs und Peter Rinnen von Wohlhauß, Canton Luzcrn,
niedergeftzt worden, hat die Ehre ihnen folgenden Rap-
port zu erstatten:

Dwse Bürger verlangen jeder iZc> Fr. hinter ihren
Gemciudni liegendes Eigenthum zu ihren Handen nch:
Men zu können.

Die Commission hat nichts anders in Erfahrung
bringen können als daß sich diese Hinterlage auf eine

gehässige, und von der alten Regierung begünstigte Ue-

bung gründe, welche dem Geist der Constitution, das
jst der Freiheit und Gleichheit, zuwider sey.

Die Commission schlagt euch daher folgende» Be-
fchluß vor:

An den Senat!
Auf die Bittschriften der Bürger Jakcb Fuchs von

Malters und Peter R nnen von Wohlhauß, Canton Lu-

zero, welche die Auslieferung von hinter ihrer Gemein-
de liegenden Hinterlagen begehr n :

In Erwägung daß diese Hinterlagen nur den Zwek
hatten die Heirachen mit Bürgerinnen aus andern Can-

tonen und Gemeinden zu erschweren;

In Erwägung daß solche Emzugsgelder oder Hin-
texlagen durch das Gesez vom röten August 1793 schon
«chgcschaft sind, hat der große Räch

beschlossen:
Diejenigen Hinterlagen, die sich nur as ehemali-

Gcineinds-Bnrgcrrechke gründen, sollen Hen Eigen-
thümcrn unverzüglich zurükgegeb.n werden.

Sch lumps unterstüzt das Gutachten, welches

,inmülhig angenommen wird
Anderwerths Antrag eine Commission zu ernen-

nen, welche den Auftrag habe alle übrige Commissionen

zn ernennen, wird in Berachu'.ig geusMuen. Ander:
werth unterstüzt neuerdings diesen Aîltrag. Cartier
fodcrt Tagesordnung über diesen Antrag, weil er dem
selben für sehr überflüssig Hal'. E sch c r folgt der Ta:
acsordmmg, und wünscht daß die Versammlung ihre
wichtigere Commissionen selbst ernenne, und die Ent:
Wicklung des geheime» Summemnehrs ausser der Ve«:
sammlung den Stimmzählern übergeben mochte. Castor
unterstüzt Anderwcrths Anwag. An der werth zieht
seinen Antrag zurük.

Augspurger erhalt ans 10 Tage Urlaub.

Nüce klagt daß noch kein neues Gutachten über
das Fuhrwesen vorgelegt wurde, und überhaupt in den
Eommisslonalarbeiten Unordnung herrsche. Legier Host
die neue Commission werde schneller arbeiten und nicht
vier Gutachten ablegen wie die erstere. Gmür folgt.
Man geht zur Tagesordnung.

Graf fodert ein Strafgcsez gegen die Bestechlich:
keit der Richter, indem er mir Bedauern vernahm, daß
dieses Verbrechen auch unter den neuen Richtern einzu:
reißen scheine. Kühn folgt Graf und foom emd Com-
mission über diesen Gegenstand: er glaubt dieses Ver-
b echen komme theils von der alten Uebung in einigen
Cantonen her, theils davon, daß sehr viele Beamte der
Republik nicht besoldet sind: er wünscht also daß Au:
stalten getroffen würden, daß die schuldigen Besoldun:
gen den Beamten ausbezahlt werden.

Herzog v. Ess. stimmt bei und fodert Verweisung
an die Criminal: Prozeß-Commission, und wann er hier:
über »m Berathung angefragt würde, so wurde er be:
stochene Richter aufhangen. Zimmer mann uneey:
siüzt ganzKuhu. Pellegrini glaubt es werden ober:
all hierüber Gesetze vorhanden seyn/und zudem habe
das Direktorium das Recht die Richter zu entfttzen: er
wünscht also Vertagung bis zur Abfassung des Crinss:
nalgesezbuches. C « st 0 x will den Antrag der Criminal:
Commission zuweisen, und denkt der ygstc s der Eonsti:
tuljon gebe über die ans dieses Verbrechen zu legende
Strafe zweknmßige Auskunft. Graf vereinigt sich mit
Kühn, und ist überzeugt, daß gerade in den italien?:
schen Cantonen hierüber die große Gorgfa t nothwen:
dig ist. H über wünscht eine eigene Criminalgeftzkom:
mission, weil die Crlminalkommission über den Crimi:,
nalprozeß niedergesezt ist; und zugleich ist er überzo gt,
daß die Bestechlichkeit der Richter eher ein SàtsvW
brechen ist, als Nationalholzfrevel. Der Gegenstand
wird an eine Commission gewiesen in welche geordnet
werden: Kühn, Secretan, Koch, Cartier und
G r a f.

Die Fortsetzung folgt.
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Gesezgebutt g.

S e n a t.
Bericht, den Ufteri im Namen der Ne-

visionskominisiwu der Evusmmion am
5. März vorlegte.

B- R«präftntanten! Cure Commission hat den

ihr zugewiesenen Vorschlag des B. Lüthi von Sol.
mit möglichster Sorgfalt untersucht, und nachdem sie

verschiedene Modifikationen und Erweiterungen desseb

beu vorgenommen, ha: sie einmüthig beschlossen Euch
den nachfolgenden eilften Abschnitt des Constitutions-
entwurfes — als Nachtrag tu ihrem, lcztcn Sonnabend
abgelegten Berichte, vorzulegen.

Wann Eure Commission irgend einen ihrer Vor-
schlage nur schüchtern zu thun wagte, ss war es bei

dem gegenwärtigen der Fall — und wann sie die
Vervollkommnung ihres Vorschlags von Eurer Weis-
heit erwartet, so gilt dieß Vorzugsweise in Bezug
auf den gegenwärtigen.

Die Idee eines über die Verfassung wachenden
Geschwornengerichts, hat den grossen Männern unsrer
Zeiten ihr Daseyn zu danken; ste hat den denkenden
Theil der Nationen -- die öffentlich? Meinung für
fich. Aber »och hat sie nur den Weg der Bücher
gemacht, in den Tempel der Geftzgebung soll sie erst
.«littretcn.

B. R. Die Tugend der öffentlichen Beamten ist

unstreitig der sicherste Wächter der Verfassungen; sie

kann alle übrigen entbehrlich machen; gerade wie
die Tugend aller Bürger den grösten Theil der Gesetze
entbehrlich machen kann.

Aber der Gesezgeber darf auf diese Tugend n-chk
rechne»; er muß durch die Formen, die er festfttt,
jede Abweichung von dem Pfade des Rechtes unmög-
lich zu machen bemüht seyn.

Dahin iweckek der Vorschlag d?n wir Euch thun;
Eure Comm ssion schlägt Euch eine neue, zwar be-
ständig in ihren Elementen vorhandene, aber gewiß
sehr selten zusammentretende und thätige Gewalt vor;s
wir glauben die wesentlichen Vortheile derselben, in-
den meisten Fällen schon durch die Formen selbst,!

wodurch ,wir ihren Zusammênîrit erschweren zu wob
len scheinen, zu erreichen.

Eilfte r A b s ch tt i t t.
Ueber die Verfassung wachendes Geschwors

> n e n g e richt.
1. Es wird ein erhaltender Wächter der Constft

tution unter dem Namen das über die Verfassung
wachende Geschwornengerichk nftdergcftzt.

s. Dasselbe besteht aus 24 Gliedern; das Gcftz
vertheilt diese Zahl alljährlich am die Landschaften,
nach ihrer Bevölkerung; die Geschwornen werden all»
jährlich zur Hälfte erneuert; die austrctendcn Glieder
sind nach einem ^lahr wieder wählbar.

Z. Die Wahl geschieht durch die Wahlversamm?
lungen, aus den in den Privatsiand zurukgekehrten
Gliedern der geiezgcbenden Räthe, des Vollziehungs--
raths und des Obergcrichtes.

4. Diese 24 Geschworne haben auf den Fall von
Tod, Krankheit, Abwesenheit oder Annahme eines
öffentlichen Amtes, eine gleiche Zahl Suppléante»,
die auf gleiche Weift wie die Geschwornen selbst, gcs
wählt und erneuert werden.

5- Dieses Geschwornengericht soll über die ihm
angezeigten Verletzungen und Eingriffe in die Consti«
tuttow, die in den Handlungen der geftzgebenden
Räche, des Vollzichungsralys und des Abergerichts
statt finden können, entscheidende Aussprüche zu thun
haben; unbeschadet des Rechtes, welches der gesezges
benden Gewalt zukommt, constitutionswidrige Bei
schlösse des Vollzichungsrathes ungültig zu erklären.

6. Der Zusammentrit und die Anzeigen an das
Geschworuengericht, finden nur unter nachfolgenden
Bedingungen statt

Der öffentliche Ankläger in jeder Landschaft
kann entweder aus eigner Bewegung, oder er ist ans
die ihm von hundert Bürgern seiner Landschaft schrift-s
l-.ch und einzeln mit ihrem unterzeichneten Namen aes
schebene Anzeige verpflichtet, die Angabe einer

'verfassungswidrigen Handlung einer der drei ober-
lsten Gewalten, dem Ankläger beim Obergcrichte lê
I zutheilen.



8. Sobald der Ankläger bei« O berge richte eine
solche Angabe einer und der nemiicheii constitutions
widrigen Handlung von zwei Dntkheilen der Anklä
ger aller Landschaften empfangen hat, so ist er unter
Verantwoililchke-t verbunden, davon der Behörde, so
den constikutionswidrigen Schritt begangen haben soli,
amtliche und öffentliche Anzeige zu thun.

y Erfolgt auf diese Anzeige hin innert einem
Monat keine Rüknahme des angegebenen Schrittes
so ist der Ankläger beim Odergcricht verpflichtet, die
Anzeige, insofern sie die G-ftzgebenden oder den Voll-
zn hungsralk betrift, dem Obergerichte ; in Fällen hin
gegen, wo sie das Obcrgericht betrift, den geftzgeben
den Räthen zu machen.

Das Obcrgericht in dem einen, oder die ge-
sezgedeuden Räthe in dem andern Fall, entscheiden
hierauf ungesäumt, ob Untersuchung der Angabe statt
finden soll.

li. Hat die eine oder die andere dieser Tchör-
den entschieden, daß Untersuchung statt finden sell,
so giebt sie davon der Behörde, aegen die die An-
gäbe gerichtet ist, amtliche und öffentliche Anzeige.

52. Erfolgt innert Monatsfrist abermals keine
Rüknahme der angegebnen Handlung, so beruft die
Behörde, welche die Untersuchung erklärt hat, das
über die Verfassung wachende Geschwornengericht zu-
sammeii.

iZ. Sie Entscheidungen des Geschwornengerichts
werden den Namen Aussprüche führen.

14. Die durch den Ausspruch der über die Ver
saffung wachenden Geschwornen, für verfassungswidrig
erklärten Handlungen, sind ungültig und als wicht ge
schchen zu betrachten.

55. Das Geschwornengericht halt seine Sitzungen
in einer von dem Siz der Regierung wenigstens 8
Stunden entfernten Gemeinde; seine Berathschlaguns
gen geschehen in geschloßner, seine Abstimmungen
aber in öffentlicher Sitzung.

16. Es. geht auseinander, so bald es über die
ihm geschehenen Anzeigen gesprochen hat.

In Folge des vorstehenden neuen Constitutions-
Abschnittes,',muß dem von der Gesezgebung handeln-
den Abschnitt nach Art. 70 folgender neuer Artikel bei
gefügt werden:

»Ist der Beschuldigte strafbar befunden und zu
einer gesezlichni Strafe verurtheilt worden, so bleibt
die Vollziehung des Urtheils 14 Tage eingestellt, und
wird nach Verfl-ß derselben aiSdann nur vollzogen,
wenn keine Angabe eines coustltutionswidrigen Ver,
sâhrens des Obergerichtes bei dem Urlheil, auf die
im 5 neu Abschu. § 7 bestimmte Weise, dagegen ein

Kàurmn ist, oder bis über die allenfalls eiugekvimn.
ne entschieden ist."

Grosser Rath, 8. Homung.
(F 0 r tse tzung.)

Zimmerann im Namen der allgemeinen Bau-
kommission zeigt an, daß im Ganzen genommen die grös
ste Unordnung im ganzen Bauwesen in Luzern herrsche,
und daß besonders in dem Urselincrkloster die zwekwics
drigste Anordnung vorhanden sey, indem in demselben
Pförtner, Schreiner, Künstler, Gastwirthe, Buchdrus
ker tc. :c. wohnen, und sich da, man weiß nicht auf
wessen Anordnung hin, eingehaust haben. Er glaubt
daher man sollte mur dasjenige in dem U-selinerkloster
für den großen Rath benutzen, was derselbe unentbehrs
stch bedarf, nehmlich einest Vecsummlungssaal, einige
Cymmissiouszimmer, die Wohnung des Oberschreibers,
Piaz fur die Bibliothek, die Archive und für einige Ab-
wärrer; das übrige dieses Gebäudes aber denkt er solle

zum Vermiechen eingerichtet werden wobei die Ratios
nalbuchdruckerey und die Vvlksstellvertreter das erste

Recht haben sollten. Statt dessen nun trägt die Boths
schast des Direktoriums auf Reparationen an, welche
auf dreimalhunderttausend Franken zu stehen kommen
sollen: um aber die Fundamente, auf die diese Angabe
gebaut find, zu kennen, ist es hinlänglich eine Stelle
aus dem Bericht des Bürger Architekt Vogel der Vers
sammlung vorzulegen. Sie heißt also: » Vor allem

» aus ist erforderlich, daß der Zugang zu diesem ersten

» Staatsgebäube, dem S-z und Mittelpunkt für die
»'Geftzgcvmtg und der obersten und ersten Authorität in

» der Republik, anständig, bequem und mit hinlänglicher
»und nöthiger Sicherheit fur alle Ab - und Angehens

» den eingerichtet werdc. — Hierzu sind allerdings bes

» dette und bequeme Zugänge, d. i. Säulen! a üben
»zu allen Theilest des Gebäudes erforderlich.

» Diese Säulenlauben werden dem Gebäude nicht nur

„ alle in dieser Absicht nöthige Beguemlichkettcn, sons

» dern auch dem Neustem desselben ein höchst prachts
» volles und der"eignen Lage dieses Gebäudes besons

» ders angemessenes.Ansehen geben, und zwar mit g es

» ringe« Kosten fur den Staat, indem in und Unter
diesen Sâpàgângen mit Vortheil theils Trei bh aus

» ser mit ausländischen Pflanzen, vornemlich aber

» Kramladen angelegt werden können, deren Ers
» trag die Kosten des Baues dieser Säulenhallen, die

» circa auf iov,000 Franken zu berechnen find, Hins

„ tauglich verintercssiren wird. "
Da nun die Baukommission glaubt, daß die helves

tische Republik einstweilen noch keine solche Anlagen bes

dürft-, sondern einzig für ihre dringenden Bedürfnisse
ohne Pracht sorgen müsse, so hat dieselbe von den Ents
würfen dieses fur Paris oder Rom passenden -Baumeis
sters reinest Gebrauch machen zu können geglaubt, und
macht Euch daher folgenden Antrag: r Dringlichkeit
zu erklären. — 2) Eine Commission von z Mitgliedern
zu erwählen, welche den Auftrag erhalten, den Bau bei
den Urselstminsten auf eine zwelmäßige, anständige und
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ökonomische Art unter ihrer Aufsicht und Anordnung
so bald als möglich zu Ende bringen zu laßen, 3) Die-
ser Commission wird von dem großen Rath aufgetra-
gen, demselben einen Plan der noch zu beendigenden
Einrichtungen und einen ungefähren Ueberschlag der da-
herigen Unkosten, so bald immer möglich zur Sanction
vorzulegen. 4) Die Commission har das Recht einen
verstandigsn Baumeister, der ihr in allem an die Hand
gehe, und diese Sache unmittelbar leite, herkommen zu
laßen. Z) Die Commission hat durchaus freie Hände
und Gewalt in den Ursclinerinnen bis zur Beendigung
des Bancs: auch hak Niemand das Recht ohne ihre
Einwilligung dort zu wohnen, wovon jedoch die gegen-
wnrtig dort sich aufhaltenden Repräsentanten und die
Buchdrnckerey ausgenoinmch sind, weiche sich aber doch
die allfalligcn Anordnungen der Commission gefallen lass
sen müssen. 6> Sobald der Ban beendigt ist, und der

große Rath seine Sitzungen fort halten kaun, so wirds
ihm die Commission den Plan des ganzen Gebäudes vor-s
legen, und der g-oße Rath wird dann selbst den Zweck!
der einzelnen Theile desselben und ihre Anwendung ftstse-
zcn und bestimmen.

Endlich,'fugr Z i mm er mann im Namen der Com-
Mission hinzu: ist dann durch Annahme dieses Gnlach-
t^ns für dieses erste und dringendste Bedürfniß des
Baues m den Urseimermnen gesorgt, so wird vie Com-
Mission über das Ganze des Bauwesens im Allge-
meinen arbeiten, und da-, über verschiedene ihr dringend
zu seyn scheinende Vorschlage machen, weiche dieses
Bauwesen sür die Ockonomie der Republik sehr er-
leichtern.

Gapani fodert vor allem aus den Plan der jezi-
gen Architekten über diesen Gegenstand. S ch i uim p f
unterstüzt das Gutachten, welches er sogleich allgemein
anzunehmen wünscht.

Kühn erinnert, daß als der Hauptsi; der hclveti-
fchen Republik hiehcr gelegt wurde, man den großen
Rath versicherte, sein Saal werde nur auf 16)000 Fr.
zu stehen kommen, da doch gegenwärtig schon 22,000
Fr. darin verbaut wurden, und zu dessen Beendigung
noch 30,000 Fr. ersoderlich sind. Er wundert sich daß
die Commission das Licht scheue, welches ihr die bei-
dcn Archirecten Vogel und Ostcried geben wollten, und
fodecc Verlesung des Aufsatzes, dcn diese zu diesem
End hin verfertigten. — Dieser Aufsaz wird abgelesen
und enthalt folg nds Hauptangsben: -1. Der Bau im'
Urseiinerklosier kostet bis jezt 20000 Fr. c die Fortsetzung
der Arbeit nach den: bisherigen unregelmäßigen "Fuß
würde noch 60000 Fr. kosten:- unter kluger, Leitung kann
er aus 32000 Fr. herabgesezt werden. Die Einrüvlang
der Archive ist auf 36000 Fr. geschazt: die Bibliothcks-
einrichtung auf 52,000, Fr.' Also diese dem großen Rath
erforderlichen Einrichtungen würden »och circa 100,000
Fr. zu stehen kommen; der schon berührte Säulmgang
auch i0y,ov0 Fr. Um den übrigen Theil des Urselmer-
klosters nun noch für den Kriegsmünstec, seine Bureaus
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und verschiedene andere zwekmäßige Anordnungen ein-
zurichten, würden auch wieder 100,000 Fr. zusammen
kommen: folglich das ganze Gebäudenach diesem Plan
noch 300,000 Fr. erfodcm. 2. Um das Iesuiterkolle-
gium zu einem zwekmäßigm Direktorialpallast einzurich-
ren, und die Direktoren darin zu logiven, um die Haus-
miethen zu ersparen, müßten die Stadtmauern eingeris-
sen und zwei neue Flüge! angebaut werden, welches
auch auf circa 300,000 Fr. zu stehen käme. 3. Um dem
Senat etwas mehr Plaz zu geben, und zum Behuf des
.Obergerichtshofts, das ehevorige Rathhaus einzurich-
ten, wird vorgeschlagen noch,ein Stokwerk auf dasselbe
zn setzen :c. :c. Der ganze Entwurf soll nach Paris zur
Beurtheilung der Hauverstandigen gesandt werden.

Hubcr ruft: es leben die schönen Künste! Er
wünscht Verweisung dieses Entwurfs an die Commission
und daß übrigens ihr Gutachten in Berathung genom-
men werbe, denn eine so kostbare Bibliothek will «r nicht
bauen, sondern lieber gute Bücher in die Bibliothek lies
fe.n und weniger schöne WanlH in derselben haben.

Herzog v. Ess. stimmt aych zur Verweisung an
die Commission, der er aber auch zugleich das Gutach-
ten zurükweisen will, weil laut sinem Geftz vom roten
Januar keine Nario -albauten vorgenommen werden sol-
len, ohne Genehmigung der aesezgebcnben Rathe und
Bewilligung der dazu ersorder-ichen Summen, und es
also diesem Geftz zuwieder wäre, einer Commission
Vollînacht. zur Fortsetzung eines Baues vom großen
Rath aus zu geben.

Zimm m ermann glaubt Kahn sey etwas vorei-
lig mit seinen! Vorwarf gegen die Commission, denn
aus solche übertriebene Anlagen hin, wie die Entwürfe
der Architecte» Vogel und Ostcried enthalten, wollte die
Commission nicht gehen, da aber in den Ursclinerinnen
die graste Unordnung herrscht, so ist Dringlichkeit vor-
Handen, diesen besondern Gegenstand zu behandeln, und
da der große Rath dieses nicht selbst besorgen kann,
so muß er den Austrag einer Commission geben:
übrigens aber wann diesem dringenden Bedürfnisse ab-
geholfen ist, wird die Commission im Allgemeinen ar-
betten, und höchst wahrscheinlich zu Verminderung al-
ler dieser fürchterlichen Bauten vorschlagen, das Geftz,
welches den Ministern und Direktoren Wohnungen auf
Kosten der Nation zukennt, zurnkz-mehmen und ihnen
dagegen ein? bestimmte Summe für Haus und Miethe

'zuzusichern. Erst dann wann dadurch das wahre Be-
durfmß an Nationalgebaude» bekannt wird, wird die
Commission in Stand geftzt, zwekmaßig zn arbeiten.

S ch lumps glaubt, wann man ehrlich zu Werke
gehe, so werde man sich gestehen müssen, daß noch eine
Kaz im Sak stecke,, welche nur mauft und die man nicht
herauvlasscn wolle; unterdessen denkt er könne man das
Gutachten annehmen, weil es nur nm einfache Fort-
se'/ung der schon angefangenen Arbeiten zn thun ist,,
die, da sie nicht vom ganzen Räch besorge werden kön-

neu, son einer Commission besorgt werden müssen, p ist



bann d'-rch Annahme dieses Gutachtens'dem ersten drin-kJnteresse sind Rechte zu besorgen, seine Pflicht sey.
gendften Bedürfnisse abgeholfen, ss kann die Com-
mission mit défis mehr Sorgfalt über das ganze Weite
lauftigc ihres Auftrags arbeiten.

K uh n will nun sagen, was die Katze sey, welche
man im Sacke vermuthet: man werfe ihm vor, er
wolle auf Bern gehen; er erklart aber feierlich, da

bestimmt und geradezu zu. erklären, daß er es gegen
dasselbe nicht verantworten zu können glaubte, wenn
er auch nur fur einen Krenher zu einer dieser Bauten
stimmen wurde, ehe und bevor den gesez wbenden Ms
then eine genaue und bestimmte Uebersicht aller Kosten
vorgelegt worden seye, welche der Aufenthalt der Res

er nicht eher feine Hand aufheben wird um von Luzcrn g erung in Luzern i>. Bauten. Reparationen und Haus-
wegzugehen, bis er überzeugt ist, daß das Interesse;Zinsen, der Ration kosten werde. Er begehrt also die
der Nation es erfodert ; aber als VolksreprasentamjNieder,'etzung einer Commission, welche über diese Ge-
kann er nie gestatten, daß die Natisn auf eine so genstande insgesammt einen Bericht ablegen solle,
schandliche Arr betrogen werde, wie es hier der Fallftckd prockstirt wgleich feierlich, gegen jede Erkennung
ist, und hier stekt eigentlich die Katz im Sack«; er sagt,jeiner jezr für irgend einen derselben zu verwendenden,
er wolle Beweise h-crüber anführen : Er spricht erstlich'.Summe.
von dem Hausmiethen für einige Direktoren md die! G-af will auch über diesen Gegenstand spreche»,
Minister. Die Eigenthümer bestreiken nicht einmal die! obgleich die Appenzeller sich sonst nicht auf Pallastt ver-
zur Bewohnimg der Hausse nöthigen Reparationen,! stehen : er sieht überall nur abbrechen und Plane machen
sondern fodcrn, daß die Republik dieselben auf ihre zu Baute», welche sich durchaus nicht fur eine Repub-
Kosten machen lasse. Dessen ungeacht setzen sie Miech-jlik und für eine Stadt schicken, welche dem Bruder
zinse dafür an, die an vielen Orten einen Drittheil-Claus zu allgemeinem Beifall Lieder singt: er ist auch
mehr als das Interesse des ganzen im Hause liegenden!wie Scylampf überzeugt, daß man nach Bern zuziehen
Kapitals zu 5 p. C> berechnet, betragen, und die inswünscht, welchem er aber nicht beistimmen kaun, weil
keine!» Verhaltnisse mit denjenigen stehen, die ehemals es entehrend für die Gesezgebcr Helveticas ware, im--

hier bezahlt worden seyen. Der Bürger Justizminister > mer wie Marktschreier von einer Stadt in die andere
bezahlte, ehe die Regierung nach Luzern verlegt wurde,! zu ziehen, und zudem weiß er nicht warum die Vater
für das nämliche Haus, das er jezt als Minister be-s des helvetsscken Volkes Nationalpallaste und Säulen-
wohnt, 16 Ld'or. Jezt steht dasselbe auf dem Verzeich- gange und K-ambuden bedürfen, wie im Palais Royal
nisse der von der Republik zu bezahlenden Hausmiethen,
fur 100 Ld'orS. Zudem sind einige dieser Hausbesitzer,
die ihre Accorde bloß auf ein Jahr schließen, und alko
die Gewalt in der Hand behalten wollen, entweder
den öffentlichen Beamten, der das Haus bewohnt,
nach einem Jahre hinauszustellen, um die gemachten
Reparationen in den Cak zu stecken oder noch höhere
Zinse zu erpresien. Hernach gedenkt er auch der ge-
machten Reparationen und Bauten; die Arbeit an den-
selben sey äusserst schlecht. Er beruft sich darüber auf
das Zeugniß Kunstverständiger. Sie sey aber auch
zweimal bis dreimal theurer, als in den übrigen grossen
Ewdten Helveticas. Einem gemeinen Arbeiter werden
20 bis 2Z Tatzen Taglohn bezahlt. Endlich beruft er
sich auf die vorgegangenen Dilapidations!?. Nickt nur
seyen die Arbeiten gröstentheils unzwekmaM und des-

wegen zum Theil unnüz, sondern es seyen zu viel
Taglöhne und Lieferungen in verschiedeneck Conto's an-
gesszt, und um von den vorgegangenen Betrügereien
nur ein Beispiel zu geben, bemerkt er, daß in dem
Hause des Ministers der Künste und Wissenschaften
stebcn Zimmer tapczirt, und dafür zweihundert und
ftchszig Stücke Tapeten auf Rechnung gesezt worden

in Paris, und noch weniger, warum wir so bauen soll-
ten, daß es c ie hohe Approbation der Pariser H au m ei-
ster erhalte. Er will kurz weg nur unsre dringendste Be-
dürfnisse nach Helvetischer Sitte und Ar? befriedigen, und
da ihm das ' machten der Commission hierzu zwekmäßig
zu seyn scheint, dasselbe annehmen.

Nüce sagt: endlich wird Cicero recht haben, der
sagt, man glaube lieberden Augen als den Ohren: nun
werden wir endlich fühlen, wie man mir der Republik
umgegangen ist und ihr Geld verschwendet, wahrend
dem sie doch so arm ist: er stimmt zum Gutachten der
Commission und bittet daß man ja immer die Augen m
diesem Geschäft offen behalte.

Gapaui war zwar von der Vaukommisfion, ober
er will nicht dass wir bauen ohne die Genehmigung des
Senats zu haben : hier ist nicht die Rede von Bern oder
vom Wegziehen von Luzern, sondern nur von zwekmas-
siger Besorgung der Nationalbautcn; da dieses aber
selbst bei der Ansbammg des Saals des großen Naths
angewandt werden soll, so federt er Vertagung des
Baues, bis ein bestimmter Entwurf mit den Kosten-
Überschlag gemacht, und von der Geftzgebung geneh-
miot sey: r begehrt also nebst dieser Vertagung Auk-

seyen. Seither sey aber berechne: werten, daß wenig- Weisung an die Commission,

siens hundert und fünfzig Stücke Tapetnchapier zuvielj M arcacci ist überzeugt, daß der erste Fehler

als Repräsentant des helvetischen Volks, dessen^Commission gerade den nähmlichen Fehler nicht nur



wikder begehen, sondern gar verdreifachen will, durch
die vorgeschlagene bevollmächtigte Commission, so kann
er ihrem Gutachten uillu beistimmen, sondern soocrt
Rükweijung an die Commission, und wumchc daß über
solche lauten allgemeine Uederschlage gemacht, und
ihre ganze Ausführung unter Aufticgt an gcschchte Bau--
meistcr verdungen werde.

H über dankt Echiumpf, daß er den Anlaß gab,
daß die Katz aus dem Sacke sprang, und Äuha dani5
er, daß er sogleich zwei Katzc.l yeraasspritlgttt ließ,
und nun das Gerücht, wir wollen von jmzern weg-
gehen, durci)» diese öffentliche Berathung am Grn..o--
lichsren niederlegt «erden kann; denn er heft, Nie--
mand denke daran, wenn Möglichkeit da ist hier zu
bleiben, von Lnzern wegzugehen. Er ist zwar über--

zeugt, daß wie zum Behuf des Baues unsers Saals
nicht ohne Sanction des Senats Summen beziehen
können; allein, übrigens ist e >cn so gewiß, daß d.e
Aufsicht über diesen Bau dem grossen Rath zàmin-c/
und er also dieses durch eine Commission oesorgeu
lassen muß: Nun den Bau einstellen wollen, ware
durchaus unzwekmäßig, da es nur noch un» die lezten
Beendigungsarbeitm zn thun ist, und da wir doch
einen Versammlungsort habe»! Güssen, warum sollte
nun dieser beinahe vollendete Saal verlasse -, werden 's

Er stimmt al,v zur Zarulweisung aller dieser vsrgeleg-
ten Bemerkungen und Be-ichre an die Commission.

Die weitere Berathung wird vertaget, und die
Versammlung bildet sich in ein geheimes Comice.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die Ver-
werfung des lezten Abschnitts des Mumziàlbeschlus-
ses verlesen. Cartier sodert Verweisung an die
Commission, um Morgens ein neues Gutachten vor--
zulegen. Secrêtan erklart, daß die Commission bis
Morgen nicht rappor.üe-eii kann, und denkt, da der
Senat die Organisierung der Mmiizipalttaten -mun
schon seit einem halben Jahr aufhalte, so dürfe man
der Commission wohl ecwaö mehr Zeit lassen. Zim-
m er mann stimme bei, bitter a-er, baß man dem
Senat die Acrwerfüag dieses Organisationsbeschlusses
nicht übel nehmen, da er ja den Beschluß über ein
Fest dagegen angenommen habe. Der Gegenstand
«ird der Commissio.u zurükgewicscn.

Grosser Rath, y. Hornung.
Präsident.- Carmintran.

Der Staatsbcth erhalt für Z Tag Urlaub.
Die Berathung über den gestern vorgelegten Bau--

Rapport wird ;-ortgesezt.
Cusior gesteht zwar, daß er nichts vom Bauwe--

sen verstehe, und daß er über den Bericht der beiden
geschiktcn Architekten erschrocken ist; er glaubt, wir
brauchen k-ine Sèmlenlauben, und er will nicht, daß
der Staat baukunstmaßig um sein Geld komme ; er
verwirft also diesen Kesqüften Entwurf, und will dm

ss'

gegen das Gutachten der Commission gänzlich anneh-
men.

Koch bezeugt, daß es ihn gestern verdroß, dem
jenigen Mitgliedern, weiche nicht der Meinung der
Commission sind, hinterlistige Absichten vorwerfen zu
hören ; zudem wann man Vergleichnngen aus dem
choierceich hernehmen wollce, so hatte man früher schon
die V-rglkichung einer Fledermaus, die das Licht
lcheut, anwenden können. Aber mm zur Sache selbst!
Wir muffen nicht vergessen, daß wir die Stellvertreter
einer armen Nation sind, und uns daher als solche
eîuricyten. Das Direktorium, welches die grosse Um
orönung im Bauwesen sah, sandte uns eine Both--
schaft mit der Uebersicht der wahrscheinlichen Banko-
sten, über deren Größe wir erschraken, und daher
eine Commission niederftzten, die diesen Gegenstand
untersuchen sollte; statt aber dieses zu thun, legt nun
due Commission cm Gutachten zu Beendigung des Baus
!» den Urftline. innen vor, und will diese, ungeachtet
wir schon die Erfahrung haben, daß Geftzgeber nicht
me besten Baumeister sind, nun durch z Geftzgeber
bewirken lassen, wodurch dann die Unordnung des
Ganzen höchst wahrscheinlich vervielfacht würde. Um
also diesem zuvorzukommen, sollte die Commission die
emgegcbnen Entwürfe untersuchen, und das Resultat
vorlegen, damit dann ein Plan im Allgemeinen geft;---
lieg angenommen, und allmahlig ausgeführt werden
kg n. Dagegen ist der Plan der Commission in Rük-
sicht der in den Urftlinermnen herrschenden Unordnung
zwekmaßig, damit darin etwas mehr Ordnung bewirkt
werbe; allein zur Fortsetzung des Baus kann diese
Commission durchaus nicht bevollmächtigt werden,
weil besonders die unterirdische Feurungsmethode, die
in unserm neuen Saal angebracht ist/ zu gefahrlich
ist, als daß nun das Vorhandene nur ohne welters
vollendet werden konnte; da aber zu diesen nöthigen
Umänderungen wichtige Summen crfoderlich sind, und
oie Republik gegeiiwa>-tig in einer Lage ist, daß es
besser ist, unsern Soldaten Schuhe und Strümpfe,
und unsern öffentlichen Beamten ihre Besoldung zn
ertheilen, so ist es zwekmäßigcr, daß wir uns einst-
weilen noch mit unftrin provisorischen Saal begnügen,
und da der Republik gute Gesetze zu machen suche».

Man ruft lebhaft zum Abstimmen. Kühn wider-
ssezt sich lebhast dem Abstimmen, weil es um Sorge
fur wichtige Summen der Republik zu thun ist.

Desloes bitcet, daß man nicht die gleich« Un-
ordnuug in unsre Berathung bringe, welche schon in
den Bauten, herrscht, und er glaubt man habe der
verborgnen Katze nur darum so laut gerufen., um das
Geschrei seiner eignen nicht hören zu lassen. Die Com»
mission ward bestimmt über die Baubvchschafr des
Direktoriums niedergeftzt, und nicht über die UDeli-
nern.nen, welche eine eigne Commission und auf ein
eignes Gutachten vorgelegt hat. Er stimmt also ganz



Koch bei, und fodert Zurükweisung des Gutachtens
an die Commission.

Wyder weiß nicht, warum man das Gutachten
nicht ganz oder mit einigen Verbesserungen annehmen
will, und fürchtet immer noch seyen Katzen im Sack;
dagegen aber ist er überzeugt, daß die Gesezgeber
Helveticas nicht hin und her ziehen werden, um eine
Stadt nach der andern durch das Wegziehen und die
unnüz veranstalteten Anordnung! „ zu beschädigen. Ue-
brigens aber vertheidigt er weitläufig die Munizipali-
tat von Luzern gegen Kuhns angebliche Beschuldign«-
gen: endlich wünscht er, daß die Bauten fortgesezt
werden, und eine Commission nach Kochs Antrag
niedergesezt werde.

Herzog v. Eff. denkt, es wäre endlich genug
in dem Thierreich hecumgewandert, und Zeit zum Ab-
si,mmen; er bcdaurt, daß Wyder von Weggehen sprach,
da gewiß Niemand daran denken wird, von Luzern
wegzugehen, wann es das Wohl des Vaterlands nicht
augenscheinlich erfodcrt, und er bezeugt öffentlich,
daß er mit den Lnzeruern wohl zufrieden iü, und
bittet um Abstimmung, weil doch nichts mehr Gutes
herauskomme. Guter wisersezt sich diesem Antrag,
weil der Grund, den Herzog ausstelle, unwürdig sey.

Herzog erklart, daß er glaube, alles könne erschöpft
werden, selbst das Gute, und da er dieses Gute er-
schöpft glaube, so sodre er Abstimmung. — Dieser
Antrag wird verworfen.

Kühn: Die Ä ußerungen verschiedener Mikghe
der, die vor mir gesprochen haben, nöthigen Mich,
über drei Gegenstände einzutreten, die an und für
sich sehr verschieden sind.

Der erste derselben ist die Sache der Republik.
Es ist die Rede von den Einrichtungen und von dem
Kostenaufwand, die der ArssenchaN der Regierung in
Littern crheiicht. Euere Co -m.issw» hat euch bwß m
Rükstcht eueres künftigen SitznngöoriS im U seliuer-
kioster, Vorschläge gemacht. Ich glaube aber, das
Interesse der Nttion erkoderees, daß ihr euch eine
genaue U'w rsichk alle' Bauten die theils schon ge
macht worden sind, theils noch gemaeut werden soi-
len, und nebst derselben auch die aller andern für die
Unterbringung der höchsten Gewalten und ihrer Be-
«mkcn getroffenen Vorkehrungen noi legen lasset. B--
handelt ihr diesen Gcgenstaud bloß Thülw-is, so

Wird es euch künftig gth.n, wie es euch bsd.hin
gegangen ist. Ihr werdet nach und nach für einzelne
Anstalten Summen e>kennen, die die Kräfte der Nc-
pt.bli? übersteigen; ihr werdet das Gckd, dessen alle
Zweige der Regierung und Staatsverwaltung so sehr
bedürfen, denselben entziehen, und ihre zur Erhaltung
der R publik unumgänglich nöthige En rgie gerade in
dem Zeitpunkt lahmen, wo die öffentliche» AaHckegea-
heiten, derselben am meisten bedürfen. Mich dürckl es
daß d:c Lage der Republik gegenwärtig keine Bauten
erlaube, und daß sie zugleich ein wachsames Auge

auf die übrigen Einrichtungen des Regierungssitzes,
und eine grössere Sparsamkeit erfodcre.

Der zweite Gegenstand ist der von den Baumei-
stern Vogel und Osteriedt eingegebene Bericht. Man
hat denselben lächerlich zu machen versucht, weil sie
eine Kolonade, zu Bedeckung des Zugangs zu dem
Urseiinerkloster als die wohlfeilste Art angeben, den
im Winter ungangbaren Weg brauchbar z» machen,
und weil sie sich auf das Urtheil französischer Acchi-
tcktcn über ihre Vorschlage überhaupt berufen Es ,st
keine Kunst, auch die vernünftigsten Dmge lacke lieh
zu machen. Es ist aber nicht dasjenige, was die
Glieder eurer Commission, oder der grosse Rath thun
soll. Wir haben die Pflicht, zu untersuchen,
wenn es um Verwendung dcr Gelder der Repuvük
zu thun ist, die nicht wir, fondern das Volk, aus
seinem Sacke bezahlen muß. Aber man hak sich des
Spätres bedient, um gegen alle die wichtigen Bc-
meckangen, die euch dee beiden gedachten Ranner
vorlegen, Mißtrauen Zu erwecken. Man lchunt sich
nicht zu erinnern, daß dieselben euch mit einer Be,
scheidenhoit, die niemand Mißkennen kann, die ihnen
aber unstreitig mehr Ehre macht, als andern das auf-
geschlagene Hohngelächler, ihre Vorschläge bloß als
ihre individuelle Meinung dargebcn, und euch bitten,
dieselben allen in Helvetic« vorhandenen Kunstverstän-
digen zur Prüfung vorzulegen, ehe ihr über diesen
Gegenstaub etwas entscheidet. Man scheint ihnen
insonderheit nicht Gerechtigkeit wieverfahren lassen zu
wollen, wegen ihres Muthes, mit dem sie es zuerst
gewagt haben euch auf die UnzwekmäUgkcit der bis-
herigen Bauten, und auf die Dilapidationen aufmerk,
saw zu machen, die bet denselben u merge laufen sind.
Ich für melnen Theil danke ihnen fur diesen Dienst,
den sie dem Vaterland erwiesen haben; und wenn
auch viele unter uns darin nicht mit mir üdercmstiin«
meno dachten, so weiß ich doch, daß das Volk, das
wir vorstellen, dabei weniger gleichgültig gegen sie
bleiben wird.

Endlich, Bürger Repräsentanten, muß ich auch
von mir selbst reden, weil dcr Bürger Wyder mich
eben ans eine Art angefallen hat, die weder mit der
Wahrhaftigkeit, »och mit derjenigen Urbanität über-
einstimmt, weiche ein jeder Repräsentant.der Würde
dieser Versammlung uns seiner eigenen Würbe, wenn
er sie kennt, schuldig ist. Ich hoffe ein grösseres Bei-
spiel von Massigung zu geben, als er gegeben hat.
Auf die grobe Beschuldigung, als wenn ich gestern der
hiesigen Admiuistrakionskammer und Munizipalitat
Dilapidationen zur Last gelegt hatte, antworte ich
geradezu: Daß dieses nicht wahr ist. Ich be-
rufe mich auf euch alle, Bürger Repräsentanten! ich
habe dieser beiden Gewaittn mit keinem Wort gedacht.
Aber ich habe euch angezeigt, daß hier die sträflichsten
Dilapidationen vorgegangen sind, daß nicht nur ohne
Plan und Ordnung gebaut, sondern daß. die Republik
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m mancher Rükstcht betrogen worden ist. Diese Am
zeige hielt ich fur Pflicht. Seit mehreren Wochen
batte ich Nachricht davon erhalten. Ich schwieg, weil
ich ein Berner bin, weil ich wohl voraussahe, daß

Leute, die sich nie zum Gefühl dessen erheben können,

was Pflicht ist, mich verdachtigen würden, wenn ich

spräche: ich hoste andre Glieder, die das alles so gut
wissen müssen, als ich, würden austreten. Allein ge-

stern, als ich sahe, baß die Commission von allem
dein nichts sagte, als ich sahe, daß man die in dem

Bericht der B. Vogel und Osteriebt enthaltenen An

getroffenen Einrichtungen nebst einer spezificirten Be?
rechnung der Kosten derselben vorlege.

2. Daß sie einen Devis über die sämtlichen in
gleicher Absicht noch zu machenden Bauten entwerfen
lasse, und denselben euercr Untersuchung unterwerfe.

Hernach fodre ich noch Gerechtigkeit im Namen
der Nation, die ich hier vorstelle. Ich fodre genaue
und sirenge Untersuchung, sowohl der vorgegangenen
Dilapidation«:», als auch der unmäßigen Hauszinse,
welche einige Partikularen hier der Nation fodern,
und ich erklare, frei und offen, daß wenn ihr schwach

zeigen mit Spöttereien auf die Seite schaffen wolltegenug seyn solltet, diese Untersuchung nicht zu crken-

ais ich sahe, daß Niemand von allen denen, die diesi'snen, ich die Sache vor dasjenige Tribunal bringen
Dilapidation«:« kennen, auch nur ein Wort sprach
so hörte ich nichts mehr, als meine Pflicht, und ent-

Hütte euch die Thatsachen, so wie ich sie von Perso-
nen weis, die im Fall der Noth bereit sind, hervor-
zutreten, und zu beweisen.

Was ich geahndet hatte, ist nun geschehen. Ihr
habt selbst gehört, Bürger Repräsentanten, wie mich

B. Wyder behandelt hat, und weiche Absichten er

mir unterzulegen beliebt. Es ist nicht das erstemal,
daß meiner Kreimüchigkeit so mitgespielt wird. Ich
sehe mich also genöthigt, jezt eine Erklärung zu thun,
die sich nicht nur auf die groben und unanständigen
Aeusserungen des B. Wyders, sondern auf alle künst
tige Falle gleicher Art beziehen soll; und ich bitte sie,

Bürger Repräsentanten, euch derselben zu erinnern

werde das uns alle richtet, vor das Publikum.
Endlich protestiere ich feierlich gegen alle Fortft-

tzung der Bauten, und gegen jede Erkennung von
Summen, zu diesem Behufe, bis ihr durch jene Un-
tersuchungen in den Stand gesezt seyn werdet, den
Aufwand des Aufenthalts der Regierung zu Luzern in
seinem ganzen Umfange zu übersehen. Das Geld, das
dazu verwendet werden soll, gehört nicht euch sondern
der Nation. Ich für meinen Theil, kann also ohne
Sachkenntnis nicht für eine solche Verwendung dessel-
ben stimmen.

Jacquier klagt über die Unordnung, in welche
uns Haas gestürzt habe: er will erst die Zeughäuser
Per Republik in Stand stellen, ehe man etwas anders
macht; fodert Rüknahme des Gesetzes, welches eini-

denn ich werde künftig nicht mehr von mir selbst sprc-igen öffentlichen Beamten Wohnungen auf die Kosten
chen. Ich erklare, wenn ich einen öffentlichen Beam-s der Nation giebt und wünscht Luzern zu verlassen
ten weis, der die Republik verratet, fwenn ich einen
öffentlichen Beamten weis, der mit seiner Gunst ein
elendes Gewerbe treibt, wenn ich einen öffentlichen
Beamten weis, der sich Gewaltsanmaßungen erlaubt,
wenn ich einen öffentlichen Beamten weis, der das
Recht verkauft, wenn ich endlich weis, daß die Gel-
der der Repubi.k verschwendet, oder daß man dieselbe
übersezt, betriegt oder bestichst, so werde ich es für
eine unerläßliche Pflicht ansehen, euch diese Vcrbrc-
chen gegen die Nation anzuzeigen. Ich erkläre auch,
daß es mir gleichgültig seyn wird welche Absichten
man mir unterlege. Ich werde mich mit der gleichen
Reinheit des Gewißens, mit dem gleichen Bewußt-
seyn meiner Pflicht, gegen Verläumdungen trösten, mit
denen ich heute vor euch stehe. Ich weis, daß dieje-
nigem, die mir schlechte Absicht beilegen möchten,
mich nach sich selbst beurtheilen. Ihr Urtheil beweist
also nicht mehr und nicht weniger, als daß sie selbst
dieser schlechten Absichten fähig sind, und daß ich ih-
nen nicht gleich bin. Ich begehre, in Rüksicht auf
den in Frage liegenden Gegenstanddie Ernennung
einer Commission, mit dem Auftrage:

i. Daß sie euch eine Uebersicht der sämtlichen
bisher für den Ausenthalt der Regierung in Luzern
gemachten Bauten und der übrigen zu diesem Ende

insofern den übertriebnen Hauszinsen nicht gesteurt
werden kann.

Aesch dankt Schlumpf, daß er den Anlaß dazu
gab, über die üble Verwendung der Nationalgelder
Bemerkungen anzuhören, und dem Uebel dadurch zu'
helfen; er will Nüce folgen, und die Augen über die-
ses Geschäft offen haben: er findet, man hatte Haas
beim Wort nehmen sollen, als er vom Wohnen der
Helvetier in Hütten sprach, dann wurde er nicht sol-
He Säale gebaut haben. Uebrigens folgt er ganz Koch.

Hartmann stimmt auch Koch bei, und fodert
Abstimmimg.

Schlumpf bedacht, daß sein gestriger Ausdruk
so übel aufgenommen wurde; allein er erklärt, daß
er sich nie wird abhalten lassen, ächtschweizerische
Baurenausdrücke zu gebrauchen, besonders wenn st«
so gute Wirkung haben, wie diesesmal, und Licht
über eine Sache verbreiten. Uebrigens findet er, sey
das Gutachten der Commission nicht so sehr entfernt
von Kochs und Kuhns Antragen, als daß nicht all«
diese msteinander verbunden werden können: er stimmt
also nochmals zum Gutachten.

Hub er fodert neucrdistgs Abstimmung welche
mit Gtimmenmehr erkannt wird. — Das Gutachten
wird unter Vorbehalt von Verbesserungen angenom-



men, und bestimmt, daß die Hu ernennende Commis-
sien keine Vollmacht zur Fortsetzung des Baus, wel-
cher einstweilen eingestellt wird, haben, sondern, nur
die Polizei in den Urselinerinnen, und die Vorlegung
eines Plans über die Fortsetzung dieses Bans besvr-
gen soll, und daß sie Nachfuchungen über die vvrge-
fatlnen Unordnungen und Betricgcreie» machen soll.

Weber federt in 8 Tagen ein Gutachten von
dieser Commission. Hub er bemerkt, daß diese Com-
mission ungeheuer viel Aufträge, und Arbeit auf sich

hat und wünscht also Theilung dieser Aufträge unter
zwei Commissionen. Cusior will nur über die Ucse-
linerinnen innert 8. Tagen ein Gutachten haben. Z i m-
mer mann glaubt, man könnte das allgemeine der
Bauten bei der bisherigen BaucommMon lassen, und
über die Urselincrinnen eine besondere Conimisswu er-
nennen. Koch stimmt Zlmmermann bei, und bittet
daß man der Commission keine Zeit bestimme. Hub er
vereinigt sich mit Zimmerman», dessen Antrag auge-
nommèn wird.

In die neue Commission werden durch geheimes
Stimmenmehr ernannt: Zimmer mann, Kü)ch und
Esche r.

Herzog v. Eff. klagt, daß noch so viele Ueber-

tleibsel des alreu Föderalismus vorhanden seyen, um
ter denen er besonders das Concursrecht einzelner

Theile Helveticas zählt, welchem zufolge die Geuieinds-
bürger vor andern Staatsbürgern in vielen Gemeinden
noch einen Vorzug bei Falliten haben, er fodert also

schleunigen Rapport von der Commission. Cusior
glaub?,' es sey schon hierüber ein Gesetz gemacht wor-
den. Herzog versichert, daß sich Custor irre, und

beharret auf seinem Antrag. Schlumpf stimmt
Herzog bei, t«d verspricht baldigen Rapport vender
Commission.

Zimmermann fodert, daß die beiden Baucom-

Missionen nöthig sindenden Falls einen Baumeister her-

zurufen berechtigt werden. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Koch im Namen der Militärkommission legt fol-
zeudes Gutachten vor:

Der grosse Rath an den Senat.

Auf die Einladung des Vollziehungsdirektoriums
vom 29. Januar 1799, hat der große Rath in Erwä-

Kung^geft-getw ^ à em Volke, dessen kriegerische An-
jagenm'Erhaltung seiner Freiheit sorgfältig unwrhalren
und befördert werden müssen, — dennoch die Regie-

rung nicht unterlassen darf, durch wohl ausgebièvete

Lehrer für die Moralität künftiger Generationen zu for-

gen, so wie auch für die Aufnahme derjenigen Wissen-

schaften, weiche der Menschheit am unentbehrlichsten

sind;

Daß aber ^ -
' ' auf d r anderen Seite den

brauche» vstgrboge-, werden müsse, welche von.den
zu obigem Zwecke nothwendigen Ausnahmen entstehen
konnten:

Diesemnach hat der große Rath, nachdem er die
Urgenz erklärt,

beschlossen:
1. Vom Militärdienst sind, eben so wie die eing^

weihten Religionsdiener, auch die jungen Leute enkho-
be» welche sich dem geistlichen Stande gewidmet
haben.

2. Doch müssen diejenigen, welche von dieser Aus-
nähme Gebrauch machen wollen, durch authentische
Zeugnisse beweisen: daß sie sich diesem Stand wenig-
siens ein oder zwei Jahr vorher gewidmet hatten, ehe
der Fall eingetreten, daß sie nach dem Gesez vom 13.
Dezember 1798 zum Militärdienst eingeschrieben werden
sollten; daß sie fcrncrs während dieser Frist als Stu-
deuten der Theolsgie auf den Registern einer in- oder
ausländischen Lehranstalt eingeschrieben seyen; daß sie

endlich während dieser Frist dem Studium der lhcoio-
gischen Wissenschaften ununterbrochen obgelegen haben.

3. Diese Ausnahme hört auf, sobald sie das Stu-
dium der Theologie verlassen, ohne wirklich als Reli-
gionsdiener eingeweiht zu seyn.

(Die Fortsetzung folgt.)

M i nèster i u m der Finanzen
Das vollziehende Direktorium hat in Folge des

Gesetzes vom 17. November beschlossen: die bisherige
Pulvèrhaiidlungen der einzelnen Kantons aufzuheben,
und zu Besorgung des Pulverhandels i» ganz Helverien
eine einzige Centralverwaltung in Bern, als in dem
Mittelpunkt der wichtigsten Pulvermühlen, niederzusetzen.

Diese Verwaltung wird aus einem Intendanten
und einem Cassirer bestehen, die beidê nebst d>r erfor-
derlichen allgemeinen Bekanntschaft mit Rechnnngs - und
Cameralsachcn auch noch besondere Kenntnisse von diesem
einzelnen Fache besitzen sollten.

Diejenigen helvetischen Bürger, welche sich diesen
mit massigen aber anständigen Besoldungen verbundenen
Stellen zu widmen wünschen, werden eingeladen, ihre
Namen, Wohnort, ihren bisherigen Beruf, und die
Zeugn-ssc, die sie zu ihrem Vortheil anführen können,
bis auf den 15. künftigen Mcrznionats an das Central-
bureau der Regien des Finanzministers, einzusenden.

Luzcrn, den 26. Hornnng 1799.
Der Chef de Bureau, Hi'rzel»
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